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Betr.: Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über geistes­

wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studien­
richtungen 

GZ 336/39-15/88 

Stellungnahme der Studienkommission für Bildnerische 
Erziehung an der Akademie der bildenden Künste 

Die Studienkommission für Bildnerische Erziehung lehnt mehr­
heitlich die geplante Änderung des Bundesgesetzes über geistes­
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen 
mit folgender Begründung ab: 

Die Einführung einer kommissionellen Prüfung ist aus pädagogi­
schen und didaktischen Gründen nicht geeignet, Mängel in der 
Ausbildung der Lehramtskandidaten/innen zu beseitigen. Die Ein­
führung einer kommissionellen Abschlußprüfung bedeutet einen or­
ganisatorischen und finanziellen Mehraufwand, der durch den zu 
erwartenden hochschuldidaktischen Erfolg nicht gerechtfertigt 
ist. (Die finanziellen Mittel sollten einer inhaltlichen Ver­
besserung des Studienbetriebs zugeführt werden.) Argumente wie 
"Anhebung der Studienstruktur auf das Niveau des überwiegenden 
Teils der EG-Staaten" sind sinnlose' Floskeln, die im Sinne der 
Verbesserung der hochschuldidaktischen Strukturen keine Handlungs­
relevanz besitzen. 

Für die Studienkommission 

Zens 
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